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1. Anlass und Ziel der Planung  

Die Gemeinde Brannenburg hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.09.2025 

die Aufstellung der Außenbereichssatzung „Am Rosenweg“ beschlossen.  

Anlass ist die Errichtung eines Neubaus im Rosenweg 4, nachdem der Bestand ab-

gerissen wurde.  

Die Gemeinde Brannenburg sieht in diesem Bereich einen erhöhten Regelungsbedarf 

bzw. Klarstellung der städtebaulichen Entwicklung. Ziel der Außenbereichssatzung 

ist es, die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zu klären. Dabei soll eine 

ortsverträgliche Lückenschließung grundsätzlich begünstigt werden.  

Für die Satzung wurde noch kein formeller Verfahrensschritt nach BauGB durchge-

führt. Als Verfahren wird eine Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB ge-

wählt, um kein allgemeines Baurecht zu schaffen, sondern die Zulässigkeit von sons-

tigen Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 und 3 BauGB gleichzustellen. Die Voraus-

setzungen zur Aufstellung der Satzung sind gegeben.  

Gemäß § 35 BauGB ist keine Umweltprüfung erforderlich. Von einer Eingriffs- und 

Ausgleichsregelung kann im Verfahren abgesehen werden. 

2. Plangebiet 

 

Abb. 1 Plangebiet, ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Stand 09.09.2025 
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2.1 Lage 

Die Fläche hat eine Größe von ca. 4,85 ha und liegt nordwestlich des Hauptortes 

Brannenburg. Die Fläche wird über den Rosenweg erschlossen, der unmittelbar an 

die südlich gelegene überörtliche Bahnhofstraße (St 2089) angebunden ist. Das Plan-

gebiet ist augenscheinlich eben.  

Im Plangebiet befinden sich ausschließlich Wohngebäude. Auf der Gegenüberlie-

gende Seite des Rosenwegs befindet sich im Südwesten die Gebäude des „Caritas 

Hauses Christophorus Brannenburg“, in denen Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene mit Behinderung leben und betreut werden. Darüber hinaus grenzen zu 

allen Seiten landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

Das gesamt Plangebiet liegt im Wassersensiblen Bereich, in dem mit hoch anstehen-

dem Grundwasser zu rechnen ist. Westlich des Plangebiet verläuft gemäß Hinweis-

karte Oberflächenabfluss und Sturzflut ein Fließweg mit sehr starkem Abfluss. 

 

Abb. 2 Oberflächenabfluss und Sturzflut, ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Ver-
messungsverwaltung, Stand 09.09.2025 

2.2 Nachrichtliche Übernahmen 

Die südlich angrenzende Bahnhofstraße liegt außerhalb der Ortsdurchfahrt. Hier ist 

eine Anbauverbotszone von 20m entlang der St 2089 zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus befinden sich keine sonstigen einschlägigen, auf anderer gesetzlicher 

Grundlage getroffenen Schutzgebietsausweisungen (z.B. Wasserschutzgebiete, 

Landschafts- und Naturschutzgebiete) oder anderweitige gesetzlich geschützte Be-

reiche, welche die Bebaubarkeit einschränken (z.B. geschützte Biotope, Bau- und 

Bodendenkmäler) im Plangebiet und seinem näheren Umfeld. 



Brannenburg  Außenbereichssatzung „Am Rosenweg“ – Begründung 14.10.2025 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München BRA 2-01 Seite 5/6 

 

Abb. 3 Ortsdurchfahrt, BAYSIS, Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 09.09.2025 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Brannenburg aus dem 

Jahre 1986 ist die Fläche als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.  

 

Abb. 4 Ausschnitt aus dem wirksamen FNP, ohne Maßstab  
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4. Festsetzungen 

4.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst die Verkehrsflächen des Rosenwegs 

mit den Fl.-Nrn. 213/8, 213/9,213/16, 213/17, 213/18 und die östlich angrenzenden 

Wohnflächen mit den Fl.-Nrn. 213/2, 213/6, 213/7, 213/10, 213/11, 213/12 auf Bran-

nenburger Flur. Der Geltungsbereich umfasst nur die Flächen, die im Zusammenhang 

eine städtebauliche Einheit aufweisen.  

4.2 Zulässigkeit von Vorhaben 

Den Vorhaben von Wohnzwecken kann nicht entgegengehalten werden, dass sie den 

Darstellungen des Flächennutzungsplans widersprechen. Die Zulässigkeit richtet sich 

nunmehr nach § 35 Abs. 2 und 3 BauGB. 

4.3 Bestimmung über die Zulässigkeit von Vorhaben 

Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung werden wenige Festsetzungen auf-

genommen. So wird zur Vermeidung von unerwünschten Umstrukturierungsprozes-

sen, die Anzahl der Wohnungen pro Wohngebäude auf max. 2 begrenzt. Damit soll 

einer zu dichten Bebauung entgegengewirkt werden, die nicht der bestehenden Orts-

struktur im Plangebiet entspricht.  

Die maximale Wandhöhe der Wohngebäude beträgt 6,50 m. Um den dörflichen Cha-

rakter zu wahren wird eine offene Bauweise festgesetzt. Innerhalb des Geltungsbe-

reichs sind Satteldächer mit einer Neigung von 22-26 Grad zulässig. Die Dachnei-

gung von freistehenden Garagen und Nebengebäuden ist an die der Hauptgebäude 

anzupassen.  

5. Verkehrliche und technische Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über den Rosenweg. Die Erschließungsanlagen sind für die 

Aufnahme von zusätzlichem Verkehr ausgerichtet.  

Die öffentliche Versorgung mit Wasser und Elektrizität ist über vorhandene Leitungs-

netze sichergestellt.  

Die Wohnbebauung entlang des Rosenwegs ist an die Kanalisation angeschlossen. 

Anfallendes Schmutzwasser wird im Trennsystem über den vorhandenen Schmutz-

wasserkanal beseitigt. Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu versickern.  

Der Bestand und Betrieb der im Plangebiet bestehenden Telekommunikationsanla-

gen der Deutschen Telekom muss weiterhin gewährleistet bleiben.  

 

 Gemeinde Brannenburg, den  .............................................................  

 

 

 

   ..........................................................................................  

  Matthias Jokisch, Erster Bürgermeister 


